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Dieses Resultat ist in beyliegenden Schriften enthal-

ten; die Gerechtigkeitsbesitzer haben, sich nun über diese

Sache vereinigt und die Theilungsbedinge entworfen,
welche Ihnen B. G. samt den erster» vorgelegt werden,

deren Rüksendung sich der Vvllz. Rath ausbittet, sobald

Sie darüber einen Entscheid werden genom»:en haben.

(Die Fortsetzung folgt.)

Weitere von der zu Revision des Mumzipali-
cätsgesetzesniedergeseztenComißiou des ge-
Wg. Rathes vorgetragene Gesetzvorschläge.

Gesetzvorschlag
über die Aufnahme in die Bürger- oder

Heimatsrechte.
Der gesetzgebende Rath — Nach Anhörung der zur

Revision des Munizipalitälsgefttzes verordneten Coin.

Mission;

In Erwägung daß die durch die Gesetze vom i z.

Hornung >79? beybehaltenen Heimats- oder Bürger-

Rechte, wenn die Zahl ihrer Genossen t» -ine», mit
der Ausdehnung und den Hülssquellen des Gemeinde-

Bezirks unverhältnißmäßigen Grade zrmimc, ihres Zweks

l üknchtlich ans die Verpstegung threr Armen zum Nach-

theil des Staats verfehlen;

In Erwägung, daß dieselben da, wo der Genuß

beträchillcher Gcmeindsgüker m,r ihrem Besitz verbun-

den ist
< wenn die Zahl ihrer Genossen allzulief sinkt,

sowohl durch Anhäufung allzu vieler Nahrungsquellen

in die Hände von wenigen, als durch Eriödung aller

Betriebsamkeit, dem aligemeinen Wohl nachtheilig

werden können; .beschließt:
r. In jeder Gemeinde, deren Genossen in ein Hei-

mats - oder Bürgerrecht vereinigt sind / soll eine Zahl
als Maximum bestimmt werden, über die hinaus die

Anzahl der Gememdsgenvssm durch keine neue Auf-

nähme vermehrt werden darf.
2. Gleicher Gestalt soll eine Zahl als Maximum

ftstqeseft werden, unter die hinab die Anzahl der Ee-

,.offen eines Heimats- oder Bürgerrechts niemals fal-
ten' zoll.

Die Bestimmung beyder dieser Zahlen soll nach

dem Verhältniß der Hülssquelien, die jeder Gememds-

Bezirk seinen Bewohnern darbietet, besonders den nach

der Velrächtlichkeit und dem Werth der denn Heimats-
oder Bürgerrcchtsgenossen zustehende» Gmicindsgüler

gêàhcn, so daß àsihells tue mögliche Anzahl der

Armen ohne Beschwernisse für den Staat und ohne

allzugroße Last fur die Gemeindsgenossen verpsiegt wer«
den können; und anderkheils der Genuß der Gemeinks-
guter für den einzelnen Genossen nicht allzubcträchl-
lich werde.

4. Die Verwaltungskammcr des Cantons, nachdem
sie sich vorhin von jeder Gcmcindskammer einen Be.
richt und alizälligen Vorichlag wird haben vorlegen
lasse», wird dieses Maximum und Minimum für jede
Gemeinde festsitzen, und össenlilch b.kannt machen lassen.

5. Wen» eine Gemeinde, deren Gcnossenzahl all.
bereits das ftstgesezte Maximum erreicht, zur Annahme
eines neuen Genosse» schreitet, so,ist diese Annahme
ungültig, und die Gemeinde verfällt in eine Geldbuße,
die bis auf ioo Fr. steigen kann.

s. Jede Gemeinde, deren Anzahl Genossen unter
das ftstgesezte Minimum fällt, ist so fort zu Annahme
neuer Gemeindsgensssen gehalten, unterlassenden Falls
die Verwaitnngskammer die Fehlenden auS der Zahl

^

der einkorporirten Landseinsassen ergänzen wird.
7. So lange die Zahl der Gemeindsgenossen jwi-

sehen das ftstgesczie Maximum und Minimum fällt, ist
jeder Gemeinde freygestellt, ob und unter welchen Be-
dingungen sie lemand IN ihr Bürger- oder Heimatrecht
aufnehmen wolle.

8. Keine Gemeinde darf einen Fremden in ihr Het,
mac, oder Bürgerrecht aufnehmen, er habe dann die
Bewilligung, ein solches zu erwerben, von der hoch--
sten VoUziehungäbrhürVe erhalten.

Die aus diese Bewilligung geschehene Annahme er.
hält aber nur dennzumal gesetzliche Kraft, wenn die
Naturalisiuion ves Fremden von der höchsten Vollzie.
hungsdehörde wirklich ertheil!», und die betreffende
Gemeinde dessen berichtet wird, in welchem Fall erst
sie den Bürgerbrief ausfertigen, und an die vollziehende
Gewalt gelangen lassen soll.

Jede dieser Vorschrift zuwiderlaufende Aufnahme in
ein Helmaisrecht und Herausgabe eines Bürgerbriefs
ist ungültig, und kann die fehibare Gemeinde mit
einer Busse, die bis auf roa Franken steigen kann,
belegt werden.

9. Die von den Gemeinden ertheilte Bürgerbriese
sollen alle, nach dem diesem Gesetz beygeoedueren For-
muiar ausgefertigt werden.

10. Die Anttel »o, n, 12, i?, 14, ,5 und
16 des Bürgrrrechcsgcsetzes vom r;. Hornung 1799,
ferner das Gcsitz vom so die

Artikel des vbcrwähntc» Gesetzes

lediglich suspenbirt, sind jurakgenommen.
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